
ZRegierungs Platt
für das

Großherzogthum
Sachseu-Weimar-Eise Lnach,

Nummer . Weimar. 11. März 1876.

I19. Wir Carl Alerander,
von Gottes Gnaden, #

Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Landgraf in Thüringen,
Markgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Henneberg, Herr zu

Blankenhain, Neustadt und Tautenburg.
2c. 2c.

verordnen mit Zustimmung des getreuen Landtags, wie folgt:
Das provisorische Gesetz vom 3. Februar 1875, die Einführung der

Gesetzgebung des Großherzogthums im Bereiche der vormals Königlich Bayeri--
schen Gebietstheile in und bei der Exclave Ostheim betreffend, bleibt als de-
finitives Gesetz in Wirksamkkeit.

Urkundlich haben Wir gegenwärtiges Gesetz höchsteigenhändig vollzogen
und mit Unserem Großherzoglichen Staats-Insiegel bedrucken lassen.

Weimar am 4. März 1876.

Carl Alerander.
G. Thon. Stichling. von Groß.

Gesetz,
die definitive Fortdauer des provisorischen Gesetzes
vom 3. Februar 1875 wegen Einführung der Ge-
setzgebung des Großherzogthums im Bereiche der vor-
mals Königlich Bayerischen Gebietstheile in und bei

der Exclave Ostheim betreffend.
1876. 6


